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Redaktionsschluss: Dienstag, den 22. Juni 2021, um 11:00 UhrDie Juli-Ausgabe erscheint am 3. Juli 2021.

Samstag, den 5. Juni 202120. Jahrgang

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Nr. 06/2021

Wahlhelfer für die Bundestagswahl
am 26. September 2021 gesucht
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Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon    036450 345-0 Website  www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15 E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr 

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Allgemeines Telefonverzeichnis

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr  112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Enno Dörnfeld Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr 036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de, www.kranichfeld.de

Donnerstag  17:00 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Rittersdorf Johannes Rokosch Dienstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Dienstag 16:00 - 19:00 Uhr                              www.gemeinde-tonndorf.de
Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 
Gemeinde Klettbach Franziska 

Hildebrandt
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr  www.gemeinde-nauendorf.de

036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Forstämter

Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode, Revier Kranichfeld,
Baumbachplatz 1, Sprechzeit dienstags von 15:00 - 18:00 Uhr, 
Telefon 0172 3480106
Thüringer Forstamt Bad Berka, Ilmstraße 1, 99438 Bad Berka
Telefon 036458 582-3

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.

Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe

sowie unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen,
Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Personalausweis weg?
Sperrnummer 116 116

Finanzamt Jena

Leutragraben 8, 07743 Jena, Telefon 03641 378-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen Sie 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie sich an 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

zuständiges Tierheim

Tierheim Pflanzwirbach, Marktleite, 07407 Pflanzwirbach, 
Telefon 03672 422410

Touristinformation Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich 036450 42021
Kernöffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Oberheide 036450 345-21
Hauptamt Frau Sonntag 036450 345-22
Hauptamt Frau Feige 036450 345-23
Hauptamt Frau Meißner 036450 345-24
Hauptamt Frau Zentgraf 036450 345-26
Hauptamt Frau Junghanns 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Herr Trott 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Hoffmann 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Touristinformation Frau Fröbel 036450 345-43
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt Frau Jahn 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Neuenfeldt 036450 345-63
Bauamt Herr Schultz 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12
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VG Kranichfeld

Amtlicher Teil Stadt Kranichfeld

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 22.03.2021

066-11/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 
16.11.2020 wird bestätigt.

067-11/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 
09.12.2020 wird bestätigt.

068-11/2021 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft be-
schließt die Geschäftsordnung der Gemeinschaftsversammlung 
im Entwurf vom 10.03.2021, mit der Änderung aus der Sitzung am 
22.03.2021.

069-11/2021 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kra-
nichfeld lehnt die Verlängerung der Vertraglichen Vereinbarung der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld zur Finanzierung der Kinder-
tageseinrichtung „Grashüpfer“ Schloss Tonndorf, in Trägerschaft des 
Schloss Tonndorf e.V. für das Haushaltsjahr 2021 (Zeitrahmen: 01.01. 
– 31.07.2021) in der Fassung vom 03.03.2021 ab. Die Zahlung der 
BKB III (Personal- und Sachkosten für Grundstück und Gebäude + 
Bewirtschaftung) erfolgt vorbehaltlich der Vorlage einer Baugenehmi-
gung für diese Gebäude.

070-11/2021 
Die Gemeinschaftsversammlung ermächtigt den Vorsitzenden zur 
Vergabe von Planungsleistungen nach HOAI in Verbindung mit § 74 
Vergabeverordnung für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes im 
Gebiet der VG Kranichfeld, im Rahmen einer beschränkten Ausschrei-
bung von 3 Planungsbüros.

Auslegungshinweis für den Haushaltsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld für das Haushaltsjahr 
2021 gemäß § 52 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 36 Abs. 1 
Satz 1 ThürKGG und § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Kranichfeld hat in ihrer 
Sitzung am 09.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 erlassen. Die Satzung wurde im vollen Wortlaut, versehen mit 
Beschluss- und Verfahrensvermerk, im Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Nr. 02/2021 vom 06.02.2021 bekanntgemacht. Aufgrund 
der Covid-19-Pandemie konnte bisher keine öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes 2021 erfolgen. Dies wird jetzt nachgeholt:

Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei Wo-
chen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr 
und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, 1. 
Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung in diesem Zeit-
raum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, bitten wir um 
telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.

Der Haushaltsplan wird bis zur Entlastung des Gemeinschaftsvorsit-
zenden und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushalts-
jahres 2021 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Werkausschusses des Eigenbe-
triebs Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld vom 
08.04.2021

037-09/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Werkaus-
schusses des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld 
vom 17.12.2020 wird bestätigt.

038-09/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Werkaus-
schusses des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld 
vom 21.01.2021 wird bestätigt.

039-09/2021 
Der Werkausschuss des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt 
Kranichfeld ermächtigt den Werkleiter zur Vergabe von Bauleistungen 
bis zu einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 3.000,00 Euro zum 
Umbau von einem Archivraum im Dachgeschoss des Verwaltungsge-
bäudes Alexanderstraße 7 zum Büroraum.

040-09/2021
Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt 
Kranichfeld beschließt, die durch die Spielvereinigung Kranichfeld 
1861 e.V. zu tragende Nutzungsgebühr für das Vereinsheim für den 
Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2021 von 200,00 Euro auf 100,00 Euro 
monatlich zu reduzieren.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umwelt-
ausschusses der Stadt Kranichfeld vom 12.04.2021

086-11/2021
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Bau-, 
Grundstücks- und Umweltausschusses der Stadt Kranichfeld vom 
22.02.2021 wird bestätigt.

087-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld er-
teilt nach § 36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO zum Vorhaben „Errichtung 
eines Einfamilienhauses“ auf dem Grundstück: Gemarkung Kranichfeld; 
Flur 0; Flurstück 90;91;92/2 das gemeindliche Einvernehmen.

088-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt das gemeindliche Einvernehmens nach § 36 BauGB i.V.m. 
§ 68 ThürBO zur Bauvoranfrage für die Umnutzung, Umbau des beste-
henden Gebäudes nach § 35 Abs. 2 BauGB für das Grundstück Gemar-
kung Kranichfeld, Flur 11, Flurstück 1207.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung des Bau-, Grundstücks- 
und Umweltausschusses der Stadt Kranichfeld vom 
12.04.2021, für welche die Öffentlichkeit des jeweiligen 
Beschlusses hergestellt wurde

091-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranich-
feld beschließt die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A zur Be-
seitigung von Straßenschäden (Schlaglochflickung) an die Firma TSI 
GmbH & Co.KG, in 99192 Nesse – Apfelstädt, mit einer Auftragssum-
me von 8.000,00 €.
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092-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die Erneu-
erung der Treppenanlage Haltestelle Baumbachplatz an die Firma TS 
Bau GmbH in 99326 Stadtilm mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe 
von 13.955,19 €.

093-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt die Vergabe einer dreimaligen Rasenmahd an die Firma 
Quitt Garten- und Kommunaldienst, Am Kindergarten 2, in 99448 
Kranichfeld, mit einem Angebotspreis je Mahd in Höhe von 4.084,08 
€. Gesamtpreis für drei Mahden 12.252,24 €.

094-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschießt die Genehmigung des Forstwirtschaftsplanes 2021 für die 
Waldbewirtschaftung der Stadt Kranichfeld, erstellt durch das  Thürin-
ger Forstamt Erfurt-Willrode.

098-11/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Kranichfeld die Ableh-
nung des Verkaufs des Grundstücks, Flurstück Nr. 92/3 mit 167 m² an 
den Antragsteller vom 03.09.2020. 

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses der Stadt Kranichfeld vom 15.04.2021, für 
welche die Öffentlichkeit des jeweiligen Beschlusses 
hergestellt wurde

040-16/2021 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kranichfeld beschließt die 
Vergabe zur Errichtung und Aufstellung einer Stele auf dem Grabfeld 
der Urnengemeinschaftsanlage mit Stele auf dem Friedhof in Kranich-
feld an den Natursteinbetrieb Frank Vogler (Rudolstädter Straße 55, 
99326 Stadtilm, OT Dienstedt) gemäß UVgO. Das Bruttoauftragsvolu-
men beträgt 2.745,56 EUR.

Haushaltssatzung der Stadt Kranichfeld 
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt 
Kranichfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 3.412.660,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 3.665.868,00 €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

313 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  412 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Kranichfeld wird 550.000 
€ festgesetzt. 

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Kranichfeld, den 26.04.2021                             (Siegel)
gez. Enno Dörnfeld 
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Stadtrat Kranichfeld hat in seiner Sitzung am 16.02.2021, 

Beschluss-Nr. 158-19/2021, die Haushaltssatzung 2021 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2021 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 24.03.2021 (Az.: 
I/2/Vi-092.51----.1046.001/21) die Haushaltssatzung rechtsaufsicht-
lich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile.
Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei Wo-
chen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr 
und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, 1. 
Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung in diesem Zeit-
raum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, bitten wir um 
telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.
Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürger-
meisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 
können gegenüber der Stadt Kranichfeld, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Rittersdorf
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rit-
tersdorf vom 15.03.2021

057-10/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Gemeinde-
rates Rittersdorf vom 14.09.2020 wird bestätigt.

058-10/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Gemeinde-
rates Rittersdorf vom 03.11.2020 wird bestätigt.

059-10/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt die Haushalts-
satzung 2021 samt ihrer Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO, mit den 
Änderungen aus der Sitzung am 15.03.2021.
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Gemeinde Tonndorf

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Tonndorf vom 11.03.2021

085-13/2021 
Die Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
Tonndorf vom 17.12.2020 wird bestätigt.

086-13/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt die Haushaltssat-
zung 2021 samt ihren Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO.

087-13/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Tonndorf für die Jahre 2020 bis 2024 auf der Grundlage 
des § 62 ThürKO.

088-13/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt die Satzung zur 
Aufhebung der Satzungen über die Benutzung und die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Tonndorf im Entwurf vom 22.01.2021.

089-13/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf erteilt nach § 36 BauGB i. V. 
m. § 68 ThürBO zum Vorhaben „Errichtung eines Einfamilienhauses“ 
auf dem Grundstück: Gemarkung Tonndorf; Flur 1; Flurstück 135 das 
gemeindliche Einvernehmen.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Tonndorf vom 29.04.2021

093-15/2021 
Der Gemeinderat Tonndorf beschließt die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach §36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO zum Bauantrag 
„Errichtung eines Anbaus zur Wohnflächenerweiterung“ in der Gemar-
kung Tonndorf, Flur 8, Flurstück 1094/1.

094-15/2021 
Der Gemeinderat Tonndorf beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 086-13/2021 aus der Sitzung am 11.03.2021 zur Haushaltssatzung 
2021 der Gemeinde Tonndorf mit den Anlagen Haushaltsplan und Stel-
lenplan

095-15/2021 
Der Gemeinderat Tonndorf beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 087-13/2021 aus der Sitzung am 11.03.2021 zum Finanzplan der 
Gemeinde Tonndorf für die Jahre 2020 – 2024.

096-15/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt die Haushaltssat-
zung 2021 samt ihren Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO.

097-15/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Tonndorf für die Jahre 2020 bis 2024 auf der Grundlage 
des § 62 ThürKO.

098-15/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf erteilt gemäß § 36 BauGB i. 
V. m. § 68 Abs.1 ThürBO das gemeindliche Einvernehmen zum Bau-
antrag „Errichtung von 2 Natursteinstützwänden in Trockenbauweise 
(lose verlegt)“ auf dem Grundstück; Gemarkung Tonndorf; Flur 9; 
Flurstück 1309.

Satzung zur Aufhebung der Satzungen über die Benut-
zung und die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Tonn-
dorf vom 23.04.2021     

Aufgrund der §§ 19 und 20 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Tonndorf in seiner Sitzung am 11.03.2021 die folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Ge-
meinde Tonndorf vom 09.12.2010 wird aufgehoben.

§ 2
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde 
Tonndorf vom 09.12.2010 wird aufgehoben.

§ 3
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Tonndorf, den 23.04.2021
Gemeinde Tonndorf                                    (Siegel)

gez. Tony Röser
Bürgermeister

060-10/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Rittersdorf für die Jahre 2020 bis 2024 auf der Grundla-
ge des § 62 ThürKO.

061-10/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen gemäß § 36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO zum Bau-
antrag „Errichtung eines Anbaus“ auf dem Grundstück: Gemarkung 
Rittersdorf; Flur 3; Flurstück 158/9.  

Auslegungshinweis für den Haushaltsplan der Ge-
meinde Rittersdorf für das Haushaltsjahr 2021 gemäß 
§ 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO

Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf hat in seiner Sitzung am 
15.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen. 
Die Satzung wurde im vollen Wortlaut, versehen mit Beschluss- und 
Verfahrensvermerk, im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nr. 
05/2021 vom 01.05.2021 bekanntgemacht. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie konnte bisher keine öffentliche Auslegung des Haus-
haltsplanes 2021 erfolgen. Dies wird jetzt nachgeholt:

Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei Wo-
chen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr 
und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, 1. 
Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung in diesem Zeit-
raum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, bitten wir um 
telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.

Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürgermeis-
ters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.
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Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf hat am 11.03.2021, Be-

schluss- Nr. 088-13/2021, die Satzung zur Aufhebung der Satzun-
gen über die Benutzung und die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Tonndorf 
beschlossen.

2. Die Satzung wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Wei-
marer Land, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 
Abs. 3 Satz 1 ThürKO, vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat mit 
Schreiben vom 19.03.2021, Az.: I/2/Ka-092.01-14b.1087.001/21, 
den Eingang der Satzung bestätigt.

Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde Tonndorf unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Gemeinde Hohenfelden
Auslegungshinweis für den Haushaltsplan der 
Gemeinde Hohenfelden für das Haushaltsjahr 2021 
gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO

Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden hat in seiner Sitzung am 
23.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlas-
sen. Die Satzung wurde im vollen Wortlaut, versehen mit Beschluss- 
und Verfahrensvermerk, im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Nr. 04/2021 vom 03.04.2021 bekanntgemacht. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie konnte bisher keine öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes 2021 erfolgen. Dies wird jetzt nachgeholt:

Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 
12:00 Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 
Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung 
in diesem Zeitraum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, 
bitten wir um telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.

Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des 
Bürgermeisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gehalten.

Gemeinde Nauendorf
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Nauendorf vom 15.04.2021

086-15/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Gemeinde-
rates Nauendorf vom 18.02.2021 wird bestätigt.

087-15/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt die öffentliche 
Widmung des Radweges Kranichfeld- Erfurt im Bereich zwischen der 
südlichen Ortsgrenze Nauendorf und der Kreuzung Hohenfelden nach 
§ 6 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG). Die Widmung erfolgt gem. § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG als eine sonstige öffentliche Straße. Sie ist auf 
folgende Benutzungsarten bzw. Benutzungszwecke: Fußgänger, Rad-
fahrer beschränkt. Träger der Straßenbaulast für sonstige öffentliche 
Straßen sind lt. § 47 Abs. 2 ThürStrG die Gemeinden, hier also die Ge-
meinde Nauendorf. Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die 
Flurstücke der genannten Nutzung übergeben. Die Widmung erfasst 
die Flurstücke Nr. 241/4, 241/5, 257/4, 262/2, 289/1, 290/2, 291/2, 
296/2, 296/4 und 299/1. 

Gemeinde Klettbach
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 25.03.2021

120-16/2021 
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung Gemeinderates 
Klettbach vom 03.02.2021 wird bestätigt.

121-16/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die 
Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Klettbach im Entwurf vom 
25.02.2021. Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

Stellenausschreibung „Bauhofmitarbeiter/in 
Klettbach“
 
In der Gemeinde Klettbach ist schnellstmöglich die Stelle eines/r 
Beschäftigten im Bauhof mit einer durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitszeit von 40 Stunden zu besetzen. Die Stelle ist befris-
tet auf zwei Jahren, mit Möglichkeit der unbefristeten Übernahme 
im Anschluss. Die Vergütung erfolgt mit Entgeltgruppe 3 nach 
TVöD. Die Probezeit beträgt 6 Monate.
 
Ihr Aufgabengebiet: 
- Pflege der öffentlichen Grünflächen und –anlagen, ein-

schließlich Baumpflege
- Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Straßen, 

Wege und Plätze
- Forstarbeiten im Gemeindewald
- Durchführung Winterdienst
- Wartung und Pflege von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- technische Arbeiten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr 

Klettbach, sowie der Wasserwehr Klettbach
 
Unsere Erwartungen: 
- abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen 

Beruf
- zwingend erforderlich Führerschein Klasse: B, C, L  
- technisches Verständnis für das Bedienen von Maschinen
- vielseitiges handwerkliches, selbständiges und eigenver-

antwortliches Arbeiten, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, 
Flexibilität und Belastbarkeit

Auslegungshinweis für den Haushaltsplan der Ge-
meinde Nauendorf für das Haushaltsjahr 2021 gemäß 
§ 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO

Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen. 
Die Satzung wurde im vollen Wortlaut, versehen mit Beschluss- und 
Verfahrensvermerk, im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nr. 
04/2021 vom 03.04.2021 bekanntgemacht. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie konnte bisher keine öffentliche Auslegung des Haus-
haltsplanes 2021 erfolgen. Dies wird jetzt nachgeholt:
Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei Wo-
chen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr 
und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, 1. 
Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung in diesem Zeit-
raum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, bitten wir um 
telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.
Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürger-
meisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.
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- Bereitschaft zu Winterdienst und Rufbereitschaft
- Befähigung zum Bedienen von technischen Geräten 

(Motorsägen, Freischneider etc.)
- da insbesondere der Winterdienst eine schnelle 

Verfügbarkeit erfordert, sollte der Wohnsitz in der Nähe der 
Gemeinde Klettbach liegen

- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
- Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Klettbach und/oder 

der Wasserwehr Klettbach im Bedarfsfall
 
Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens 20.06.2021 an buergermeister@klettbach.de 
oder auf dem Postweg an: Gemeinde Klettbach, Am Teich 
2, 99102 Klettbach. mit dem Stichwort: Ausschreibung 
Bauhofmitarbeiter/in. Aus verwaltungstechnischen Gründen 
erfolgt keine Eingangsbestätigung. Bitte reichen Sie die 
Bewerbungsunterlagen nur in Kopie ein, da diese nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden. 
Ihre Unterlagen werden danach datenschutzrechtlich vernichtet. 
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstat-
tet.
 
Franziska Hildebrandt, Bürgermeisterin Klettbach

angehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herange-
zogen werden, beträgt für den
- 1. Jugendfeuerwehrwart 50,00 Euro
- 2. Jugendfeuerwehrwart  50,00 Euro 
- 1. Gerätewart   50,00 Euro
- 2. Gerätewart   50,00 Euro

(4) Der Ausbilder erhält je Ausbildungsstunde 17,00 Euro.

§ 3 
Höhe der Aufwandsentschädigung der Wasserwehr Klettbach

(1) Der Leiter der Wasserwehr der Gemeinde Klettbach erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 Euro.

(2) Der stellvertretende Leiter der Wasserwehr der Gemeinde 
Klettbach erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 20,00 Euro als monatliche Aufwandsentschädigung. 

§ 4
Zahlung der Aufwandsentschädigung

(1) Der Pauschbetrag der Aufwandsentschädigung nach § 2 und § 3 
wird monatlich im Voraus gezahlt. Entsteht der Anspruch auf die 
Aufwandsentschädigung in der zweiten Hälfte eines Monats, so 
wird für diesen Monat nur der halbe Betrag gezahlt.

(2) Beim Ausscheiden aus dem Ehrenamt im Laufe eines Monats ist 
die Aufwandsentschädigung für diesen Monat zu belassen.

(3) Der Pauschbetrag der Aufwandsentschädigung für die Ausbilder 
(§ 2 Abs. 4) wird halbjährlich nach erfolgtem Nachweis der Aus-
bildungsstunden gezahlt.

§ 5
Steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigung

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der 
nach dieser Satzung gezahlten Entschädigung ist Sache der Empfänger.

§ 6
Sprachform

Mit allen Ämtern und Funktionen, die sich aus dieser Satzung ergeben, 
können Personen jedes Geschlechts betraut werden.

§ 7
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschä-

digung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezo-
gen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Klettbach, 
vom 05.11.2020 außer Kraft.

Klettbach, den 05.05.2021
Gemeinde Klettbach                                                   Siegel

gez. Franziska Hildebrandt
Bürgermeisterin

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach hat am 25.02.2021, 

Beschluss-Nr. 112-15/2021, die Satzung zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen 
Feuerwehr- und Wasserwehrangehörigen, die ständig zu besonde-
ren Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feu-
erwehr und der Wasserwehr der Gemeinde Klettbach beschlossen.

2. Die Satzung wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Wei-
marer Land, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 
Abs. 3 Satz 1 ThürKO, vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat mit 
Schreiben vom 24.03.2021, Az.: I/2/Hau-092.01-24.1043.001/21, 
den Eingang der Satzung bestätigt. 

Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 

Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für 
die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehr- 
und Wasserwehrangehörigen, die ständig zu beson-
deren Dienstleistungen herangezogen werden, der 
Freiwilligen Feuerwehr und der Wasserwehr der 
Gemeinde Klettbach vom 05.05.2021

Aufgrund des § 19 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Absatz 1 und 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. 2019 S. 429,433) 
und des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. 2019 S. 457), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach in seiner Sitzung am 
25.02.2021 die folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:
§ 1 Grundsatz
§ 2 Höhe der Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr 

Klettbach
§ 3 Höhe der Aufwandsentschädigung der Wasserwehr Klettbach
§ 4 Zahlung der Aufwandsentschädigung
§ 5 Steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigung
§ 6 Sprachform 
§ 7 Inkrafttreten/Außerkrafttreten

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit eh-
renamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung 

der Freiwilligen Feuerwehr Klettbach

(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 120,00 Euro.

(2) Der Vertreter der Position nach (1) erhält jeweils die Hälfte des für 
die Position vorgesehenen Betrages (§ 6 Abs. 6 ThürFwEntschVO). 
Nimmt der jeweilige Vertreter die Aufgaben des Vertretenen zeit-
weise voll wahr, so richtet sich die Aufwandsentschädigung nach 
§ 6 Abs. 7 ThürFwEntschVO.

(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung für die Feuerwehr-
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nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde Klettbach unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Auslegungshinweis für den Haushaltsplan der Gemeinde 
Klettbach für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 57 Abs. 3 
Satz 3 und 4 ThürKO

Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach hat in seiner Sitzung am 
03.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlas-
sen. Die Satzung wurde im vollen Wortlaut, versehen mit Beschluss- 
und Verfahrensvermerk, im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Nr. 03/2021 vom 06.03.2021 bekanntgemacht. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie konnte bisher keine öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes 2021 erfolgen. Dies wird jetzt nachgeholt:
Der Haushaltsplan liegt vom 07.06.2021 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 
12:00 Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 
Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung 
in diesem Zeitraum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, 
bitten wir um telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.
Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des 
Bürgermeisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gehalten.

Informationen

Nichtamtlicher Teil

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 
26. September 2021 
personelle Besetzung der Wahlvorstände

Die Bundestagswahl stellt nicht nur die Mitarbeiter der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und der Mitgliedsgemeinden 
vor eine große Aufgabe, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger 
selbst. Für die Besetzung der Wahllokale in den Mitgliedsgemeinden 
sind zur Bundestagswahl bis zu 11 Wahlvorstände personell zu beset-
zen. Somit besteht ein Personalbedarf von über 60 Personen. Da die 
Mitwirkung bei Wahlen zu den Ehrenpfl ichten aller Bürgerinnen und 
Bürger gehört, wird zur aktiven Mitwirkung als Mitglied in einem 
Wahlvorstand aufgerufen. Die Mitglieder eines Wahlvorstandes erhal-
ten für ihre Tätigkeit ein Erfrischungsgeld in Höhe von 25,00 EUR 
bzw. 35,00 EUR.

Bitte melden Sie uns Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung
per Telefon 036450 345-52
per E-Mail merten@vg-kranichfeld.de
oder zu den bekannten Sprechzeiten mit. 
Für Ihre Bereitschaft bedanken wir uns schon jetzt recht herzlich.

Fred Menge, Gemeinschaftsvorsitzender

Baumaßnahmen in Klettbach

In den Monaten Mai und Juni 2021 
werden in der Gemeinde Klettbach 
drei Baumaßnahmen beginnen, welche 
über mehrere Monaten andauern und in 
Teilen auch gravierend die überörtliche 
Verkehrsführung beeinfl ussen werden.

Siedlungsstraße
In der „unteren“ Siedlungsstraße werden der Gehweg, die Straßenbe-
leuchtung und nach Erfordernis die Ver- und Entsorgungsleitungen 
erneuert sowie die Fahrbahn grundhaft ausgebaut. Die Verkehrsfüh-
rung am Ende der Ringstraße wurde geändert, so dass man am Ende 
der Ringstraße nach rechts in die Siedlungsstraße abbiegen kann. Ein 

einseitiges Parken entlang des Sportplatzes, in Richtung Ringstraße, 
wird gewährt. Die Tonnen und Säcke zur Entsorgung werden durch 
die Baufi rma zur Abholung in die Ringstraße verbracht. Grundstück-
eigentümer innerhalb der Baustelle die einen Gasanschluss wünschen, 
sollten die Gelegenheit nutzen und diesen bei der TEN beantragen. Im 
Anschluss an die Baumaßnahme fi ndet eine Straßenschlussvermessung 
statt, um mögliche Unstimmigkeiten zu den bestehenden Einfriedun-
gen zu bereinigen.
Bauzeitraum: Mai 2021 – September 2021
Beeinträchtigung: Vollsperrung, Umleitung über die Ringstraße

Ölgasse
In der Ölgasse werden die Abwasser- und teilweise die 
Trinkwasserleitung erneuert sowie die Oberfl ächenwiederherstellung 
durchgeführt. Die Zuwegung zum Grundstück ist lediglich zu Fuß 
möglich. Parkmöglichkeiten befi nden sich in der Straße des Friedens, 
Ringstraße und Am Teich. 
Die Tonnen und Säcke zur Entsorgung können an beiden Straßenenden 
abgestellt werden. Bei Erfordernis erfolgt Hilfestellung durch die 
Baufi rma.
Bauzeitraum: Juni 2021, ca. 25 Wochen
Beeinträchtigung: Vollsperrung, keine Umleitung notwendig

Landesstraße 1052 (Erfurt – Nauendorf)
Als Hochwasserschutzmaßnahme wird ein sogenannter Umfl uter ge-
baut. Dementsprechend wird von der Kreuzung am Abzweig Hayn eine 
Rohrleitung (Durchmesser 1.000 mm) zum Teil in der Fahrbahn, zum 
Teil im Straßenseitengraben bis zum Steingraben östlich der Ortslage 
verlegt, um das Wasser im Hochwasserfall nordöstlich um die Ortslage 
Klettbach herum/an der Ortslage vorbei zu leiten und somit Klettbach 
vor Hochwasser aus Richtung Norden zu schützen. In diesem Zusam-
menhang müssen im Kreuzungsbereich der L1052 einige vorhande-
ne Versorgungsleitungen um- bzw. tiefer verlegt werden. Durch das 
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr erfolgt gleichfalls eine De-
ckensanierung der L1052 im Zuge der gesamten Ortsdurchfahrt Klett-
bach. Im Bauzeitraum ist jederzeit die Klettbacher Kreuzung in Rich-
tung Klettbach und Schellroda sowie in Richtung Heyn und Meckfeld 
zu befahren. Eine Befahrung in Richtung Erfurt ist teilweise möglich, 
in Richtung Nauendorf ist dies jedoch zu keiner Zeit gegeben. Als Si-
cherungsmaßnahmen werden im Bauzeitraum die vorhandenen Feld-
wege und der Radweg durch Barrieren blockiert.
Bauzeitraum: 07.06.2021 – 26.11.2021
Beeinträchtigung: Vollsperrung, Umleitung über Meckfeld, Bad Berka 
und Kranichfeld (vorhandene Beschilderung beachten)

Sauberes Kranichfeld

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, Kranichfeld ist eine „Stadt 
im Grünen“. Um unser Stadtgebiet befi nden sich einige der schöns-
ten Landstriche im mittleren Ilmtal. Ein Trumpf für uns und Grund 
für Gäste, unsere Gemeinde zu besuchen. Aber auch unser Stadtgebiet 
wird immer „Grüner“; nicht immer da, wo es Sinn macht und im 
Interesse unserer Außenwirkung. In unserer Straßenreinigungssatzung 
haben wir vereinbart, dass jeder Bürger vor seiner Haustür und sei-
nem Grundstück für Ordnung und Sauberkeit sorgt und diese Pfl icht 
auch wahrzunehmen hat. Dazu gehört es auch, Gras und Unkraut auf 
Gehwegen zu entfernen. „Früher war es selbstverständlich, Samstag 
die Straße zu kehren“. Ich persönlich halte es noch so. Heute sind es 
immer weniger, die ihrer Verpfl ichtung nachkommen. Frei nach dem 
Motto „Wenn mein Nachbar nicht kehrt, muss ich das auch nicht“ geht 
man davon aus, dass die Stadt das alles regeln wird. Leider kommt es 
auch immer wieder vor, dass Müll in der Natur, neben aufgestellten 
Müllcontainern oder im Straßengraben landet. Die Entsorgung dieser 
illegalen Müllanlagerungen kostet Zeit, Nerven und Geld (unser aller 
Geld) und unsere Umwelt wird durch den Schmutz nachhaltig geschä-
digt. Um das Bewusstsein für die richtige Müllentsorgung, Sauberkeit 
und Umweltschutz zu schärfen, insbesondere all derer, die unsere Stadt 
und damit zugleich unsere Natur und Umwelt vorsätzlich verunreini-
gen, braucht es Zivilcourage und Vorbildwirkung. Sauberkeit geht uns 
alle an! Machen Sie mit und schauen Sie nicht weg. Es ist unsere Stadt.

Ihr Bürgermeister Enno Dörnfeld

Die Bundestagswahl stellt nicht nur die Mitarbeiter der 
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Giftköder in Schellroda ausgelegt

In Schellroda kam es in der frühen Vergangenheit zu zwei Vorfällen 
mit ausgelegten Giftködern. Dementsprechende Köder wurden sicher-
gestellt und die Sachverhalte zur Anzeige gebracht. Wir möchten alle 
Tierbesitzer bitten sich wachsam zu verhalten und etwaige Funde dem 
Ordnungsamt zu melden. Weiterhin wurde in Klettbach eine Katze mit 
Vorsatz verletzt. Dies wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Das Kranichfelder Rosenfest muss auch 2021 abgesagt 
werden.

Um uns herum hagelt es Absagen von Festen, Festivals und anderen 
Veranstaltungen. Auch wir stehen nun vor dieser Entscheidung und 
können uns der Tatsache nicht verschließen, dass ein Rosenfest unter 
den jetzigen Bedingungen leider nicht möglich ist. Auch im Jahr 2021 
fällt, wie bereits zu befürchten war, das traditionelle Kranichfelder 
Rosenfest auf Grund der Corona-Pandemie aus.

Lange haben wir an dem Gedanken festgehalten, mit passen-
den Maßnahmen ein Rosenfest in irgendeiner Form zu organi-
sieren. Allerdings lassen die aktuelle Entwicklung des Corona-
Infektionsgeschehens, die derzeit geltenden Verordnungen, das ge-
änderte Infektionsschutzgesetz, die bundeseinheitliche Notbremse, 
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln usw. uns nicht an eine 
mögliche Organisation im Sommer 2021 glauben - zumal feststehen-
de Planungstermine inzwischen weit überschritten sind. Die Kosten 
für notwendige Corona-Schutzmaßnahmen würden den finanziel-
len Rahmen des gesamten Rosenfestes weit übersteigen. Wir bedau-
ern sehr, dass wir erneut diese Entscheidung treffen müssen, aber 
die Entwicklung des Pandemiegeschehens lässt uns keine Wahl, die 
Gesundheit der Beteiligten und der Bevölkerung steht hier klar an ers-
ter Stelle. Umso mehr freuen wir uns auf den Tag, an dem ein fröhli-
ches Rosenfest wieder unbeschwert möglich sein wird. 

Nichtsdestotrotz haben wir gemeinsam mit dem Thüringer Tanzverband 
bereits mit der Planung des Tanz- und Rosenfestes 2022 begonnen. 
Gemeinsam mit der Kranichfelder Rosenkönigin Jana, deren Amtszeit 
verlängert wird, sind die ersten Pläne schon geschmiedet. Wir sind zu-
versichtlich, dass sich unsere Ausdauer am Ende auszahlen wird und 
das soll dann gebührend gefeiert werden, wenn vom 17. - 19. Juni 2022 
das Tanz- und Rosenfest Kranichfeld zum Klingen bringen wird.

Enno Dörnfeld, Bürgermeister
Jana Graffmann, amtierende Rosenkönigin
Susanne Mnich, Kultur- und Tourismusamt

Foto von Kirsten Seyfarth

Sportfischerverein 1970 Tonndorf e. V.
Der Sportfischerverein 1970 Tonndorf e. V. möchte interessierte 
Kinder und Jugendliche an das Angeln heranführen, als Ausgleich zu 
Schule, Computer und soziale Medien. Dabei gibt es viel zu lernen, 
wie zum Beispiel Geduld, Ausdauer und Feinmotorik. Es werden euch 

auch die verschiedenen Angelarten erklärt. Der Unterschied zwischen 
den verschieden Angelruten, -rollen, -schnüren, den Köderarten und 
Ködermontagen. In der Umsetzung des Erlernten verbringt Ihr auch 
viel Zeit in der Natur, da auch die Jahreszeiten, das Wetter und das 
saisonale Futterangebot über den Erfolg des Angelns entscheiden. Am 
Wasser erfahrt Ihr viel über die Pflanzen und Tiere am und im Gewässer 
sowie deren Hege und Pflege. Wir wollen am 21. Juni 2021 mit einer 
Einführungsrunde zum Kennenlernen starten. Wer Interesse hat meldet 
sich bitte per Mail bei der E-Mail-Adresse sfv1970-tonndorf@freenet.
de bis zum 14. Juni 2021 an und bekommt anschließend eine Einladung 
mit Treffpunkt und Uhrzeit.

Der Vorstand

Überraschung zum Kindertag

Dank einer großzügigen Spende der Physiotherapie Sandra Rose 
und dem Rad-Eck Kranichfeld können sich die Kinder des twsd 
Kindergarten „Rabatz“ über zwei neue Laufräder und ein Fahrrad zur 
Erweiterung ihres Fuhrparks freuen. Mit viel Freude wurden die neuen 
Fahrzeuge sofort ausprobiert und auf Fahrtüchtigkeit geprüft.
Für 2021 ist für das Spielgelände der Kita eine neue Kletteranlage 
geplant. Diese wurde möglich durch die Genehmigung eines 
Lottomittelantrages, den die Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen 
GmbH zum Jahresanfang gestellt hat. Darauf sind alle sehr gespannt 
und hoffen, auf die Umsetzung der Kletterstrecke bis zum Sommer. 
Freuen konnte sich die Kita im Frühjahr über die Pflanzung zweier 
Rotbuchen, da ein großer Schattenspender gefällt werden musste. 
Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Kranichfeld 
und dem Pflanzhof Tonndorf konnte dies möglich gemacht werden.

Elke Zentgraf, twsd Kindergarten „Rabatz“

Mit Erfurter Bahn und Fahrrad durchs Ilmtal
 
Auch 2021 verstärkt die Erfurter Bahn an den Wochenenden speziell 
für Wanderer und Radfahrer verschiedene Züge auf der Ilmtalbahn 
zwischen Weimar und Kranichfeld. Dieses Angebot gilt bis zum 10. 
Oktober 2021. Jeweils sonnabends und sonntags werden tagsüber vier 
Zugpaare im Zweistundentakt mit einem zweiten Wagen verstärkt. Ab 
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Weimar Hauptbahnhof fahren die verstärkten Züge jeweils 10:12 Uhr, 
12:12 Uhr, 14:12 Uhr und 16:12 Uhr ab (Weimar West und Weimar 
Berkaer Bahnhof je 2 Minuten später) und sind eine halbe Stunde spä-
ter in Bad Berka, eine dreiviertel Stunde später in Kranichfeld. Die 
Rückzüge verkehren 11:04 Uhr, 13:04 Uhr, 15:04 Uhr und 17:04 Uhr 
ab Kranichfeld. Besonders Radfahrer und Wandergruppen können dann 
besser (und mit Abstand) zwischen Weimar und Kranichfeld mit dem 
Zug unterwegs sein und dann weiter ilmaufwärts Richtung Stützerbach 
zur Ilmquelle bzw. umgekehrt radeln oder wandern. 
Übrigens: Im Netz der Elster Saale Bahn werden Fahrräder im Rahmen 
der vorhandenen Platzkapazitäten kostenlos befördert. Für Reisende 
empfehlen wir die günstigen VMT-Hopper-Tickets bzw. Thüringen-
Tickets, erhältlich am Fahrkartenautomat im Zug.

Alle Fahrplan- und Tarif-Informationen unter www.erfurter-bahn.de.

Das Baumbachhaus in Kranichfeld vorsichtig öffnen?
Es gibt jetzt Hoffnungen auf eine Entspannung in der Corona-Pande-
mie. Bereits mehrere Tage liegt die Inzidenz im Weimarer Land unter 
100 und Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sind in Sicht. Auch 
das Team des Baumbachhauses bereitet sich darauf vor. Sobald es nach 
behördlicher Entscheidung möglich ist und unter Beachtung der wei-
terhin nötigen Hygienemaßnahmen, wird unter der Linde oder in der 
Remise im Hof wieder Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre 
angeboten. Die Wiedereröffnung des Hauses wird in der Tagespresse 
und durch Aushänge bekannt gegeben. Zu Beginn gelten veränderte 
Öffnungszeiten: Freitag 18:00 - 21:00 Uhr, Samstag/Sonntag 14:00 - 
17:00 Uhr. An jedem letzten Freitag im Monat wird zu einem Stamm-
tisch der Vereinsmitglieder und aller Interessierten eingeladen. Die 
Sonderausstellung „Bunte Welt der Verführung - 150 Jahre Kinder und 
Werbung“ wird nach etwa sechsmonatiger Verspätung nun endlich an 
zwei Terminen eröffnet: 19.06.2021 und 10.07.2021 jeweils um 17:00 
Uhr. Die Ausstellungseröffnungen werden in anderer Weise als in den 
Vorjahren stattfi nden. Es gibt einen Rundgang mit verschiedenen Sta-
tionen, viel zu hören und zu sehen und Kinder musizieren. Lassen Sie 
sich überraschen. Und zwei weitere Termine können schon vorgemerkt 
werden. Die Mitgliederversammlung mit Wahl des neuen Vorstandes 
des Fördervereins Baumbachhaus Kranichfeld e.V. soll am 17. Juli 
2021 um 17:00 Uhr stattfi nden und das Baumbachfest wollen wir in 
diesem Jahr am 25. September 2021 feiern.

Dr. Otto Hahn, Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld e. V.

Nachruf auf Dr. med. Heinz-Wolfgang Kaufhold
(1941 - 2021)

„Der Erde ward ich abgeborgt,
Werde wieder der Erde zu eigen,
Hab´ ausgesungen und ausgesorgt,
Das schönste Lied ist Schweigen.“

Mit diesen Zeilen auf dem Grabstein von Rudolf Baumbach in 
Meiningen möchte der Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld 
e.V. seinem Freund Wolfgang Kaufhold gedenken, der am 21. 
März dieses Jahres im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben ist. 
Er war der letzte Nachfahre der Familie Greß, die über 200 Jahre 
hinweg das heutige Baumbachhaus, das Greß´sche Gut besaßen 
und bewirtschafteten. Wolfgang Kaufhold war Internist, Mikro-
biologe und leitender Hygienearzt der Charité in Berlin und dabei 
ein sehr bescheidener, kluger und geselliger Mensch. 2008 heira-
teten er und seine Frau Claudia im Baumbachhaus Kranichfeld 
im Beisein vieler Gäste aus dem In- und Ausland. Vielen Baum-
bachfreunden aus unserer Region ist er durch Reisen auf Baum-
bachs Spuren nach Slowenien und Italien bekannt geworden. Die 
dabei entstandenen Filmaufnahmen wollte Wolfgang Kaufhold 
nach der Corona-Pandemie in Kranichfeld zeigen. Nun hat er eine 
schmerzliche Lücke hinterlassen.

Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld e. V.

Thüringer Richtlinie zur Sicherung der Klimaschutz-
leistungen der Wälder 
Mit Richtlinie vom 28.04.2021 hat das Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) eine Möglichkeit ge-
schaffen, die Klimaschutzleistungen von Waldfl ächen durch eine 
nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung durch private und 
kommunale Waldeigentümer zu fördern. Die Förderung erfolgt 
über eine Flächenprämie von bis zu 125 €/ha Waldfl äche des jewei-
ligen Waldeigentümers in Thüringen. Voraussetzung für  den Erhalt 
der Prämie in maximaler Höhe ist der Nachweis einer nachhaltigen 
forstlichen Bewirtschaftung der Waldfl ächen sowie einer beson-
deren Stabilität der Waldfl ächen hinsichtlich der zu erwartenden 
Klimaänderungen. 

Interessierte Waldeigentümer fi nden weitere Informationen auf der 
Homepage der AöR ThüringenForst (www.thueringenforst.de). Die 
Prämie steht ausschließlich im Jahr 2021 zur Verfügung und kann bis 
30.09.2021 beantragt werden.

gez. Jan Klüßendorf, Forstamtsleiter Bad Berka

Veranstaltungen
Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld

05.06.2021, 18:00 Uhr Gottesdienst in Tonndorf
06.06.2021, 09:00 Uhr Gottesdienst in Rittersdorf
06.06.2021, 10:30 Uhr Gottesdienst in Kranichfeld
08.06.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
12.06.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
13.06.2021, 14:00 Uhr Gottesdienst in Hohenfelden
15.06.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
19.06.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
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Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 345-0, Telefax 036450 345-15
E-Mail info@vg-kranichfeld.de

Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld

Redaktion und Anzeigenteil: 
E-Mail merten@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-52

Haftung: Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld  
 übernimmt keine Haftung für die Korrektheit  
 und Vollständigkeit von nichtamtlichen Veröf- 
 fentlichungen. Für nicht gelieferte Amtsblätter  
 besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 
 Ansprüche auf Schadensersatz sind aus-
 drücklich ausgeschlossen.
Druck: Hahndruck Kranichfeld e.K.

Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42315, Telefax 036450 30031

Erscheinungsweise: 
In der Regel einmal monatlich und kostenlos an 
alle erreichbaren Personenhaushalte der Mitglieds-
gemein den der Verwaltungsgemeinschaft Kranich-
feld.

Verteilung: Hahndruck Kranichfeld e.K.
Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42315, Telefax 036450 30031

Bezug: Bei Bedarf können Einzelexemplare zum Preis  
 von 2,50 € (inklusive Porto und Mehrwertsteuer)  
 bei der Druckerei bestellt werden.

Wir hoffen sehr darauf, 
den Laden bald wieder öffnen zu dürfen.

Bis dahin werden Buchbestellungen 
und Schulbuchbestellungen 
sehr gern am Telefon oder 

per Mail entgegen genommen.
036450/30300

hahn-kranichfeld@t-online.de

Otto Hahn, Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld

20.06.2021, 10:00 Uhr Gottesdienst in Stedten
22.06.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
26.06.2021, 17:00 Uhr Gottesdienst in Kranichfeld
26.06.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
27.06.2021, 09:00 Uhr Gottesdienst in Nauendorf
27.06.2021, 10:30 Uhr Gottesdienst in Tonndorf
29.06.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche

Entsprechend der Entwicklung der Covid-19-Pandemie stehen 
sämtliche Termine unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich auf der 
Website der Kirchengemeinde unter www.kirche-kranichfeld.de über 
den aktuellen Stand.

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
06.06.2021, 09:00 Uhr
20.06.2021, 09:00 Uhr

Corona bedingt fi nden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche 
statt.
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AUTOSERVICE
            SCHULTZE

Molkereistr. 1b
99448 Kranichfeld

Tel. / Fax: 03 64 50/3 05 05

     KFZ - Reparatur

    Reifendienst

   Klimaservice

   Unfallschäden

  HU / AU
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Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com

Wer aufh ört zu werben, 

um so Geld zu sparen,

kann ebenso 

seine Uhr anhalten,

um Zeit zu sparen.

Henry Ford - 1885 - 1945
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